
 

 

EUWAX Aktiengesellschaft 
Stuttgart 
 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über 
die Prüfung des Vergütungsberichts  
nach § 162 Abs. 3 AktG für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 

 



 

074440029 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Anlagen  

1 Gemeinsamer Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2025 
 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer  
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

 
 

                                                                         
 
Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmänni-
scher Rundung Differenzen auftreten können.  

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbun-
denen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunterneh-
men sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten 
nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für 
ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns. 



 
 

– 1 – 
074440029 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER DIE PRÜFUNG DES  
VERGÜTUNGSBERICHTS NACH § 162 ABS. 3 AKTG 

An die EUWAX Aktiengesellschaft, Stuttgart 
 
Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der EUWAX Aktiengesellschaft, Stuttgart, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 
AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungs-
bericht nicht inhaltlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen die Anga-
ben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf den Inhalt 
des Vergütungsberichts.  
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beach-
tung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 
(09.2023)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben 
als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen der IDW-Qualitätsmanagementstandards angewendet. Die 
Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/verei-
digte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.  
 
Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Ferner sind sie 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Vergü-
tungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen fal-
schen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen we-
sentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und hierüber ein 
Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.  
 
Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungs-
bericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten Angaben die formelle Vollstän-
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digkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltli-
che Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene 
Darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft.  
 
Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht unter Berück-
sichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für Anzeichen aufmerksam zu blei-
ben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Anga-
ben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des 
Vergütungsberichts enthält.  
 
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche 
irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in die-
sem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Frankfurt am Main, den 29. April 2026 

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

/snMU/ /snAWP/ 

Andreas Koch Tomas Girardi 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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A. Angaben zur Vergütung aller Mitglieder des Vorstands der EUWAX Aktien-

gesellschaft

Die nachfolgend unter Ziff. A. gemachten Angaben gelten für jedes Vorstands-

mitglied der EUWAX Aktiengesellschaft, soweit nicht ausdrücklich etwas ande-

res erklärt wird. lm hiesigen Vergütungsbericht werden die jeweils berichtspflich-

tigen Vergütungsbestandteile dargelegt, die im Geschäftsjahr 2025 geschuldet

waren und zugeflossen sind.

Die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft üben ihr Amt im Wege eines Kon-

zernmandats aus. Zwischen der Boerse Stuttgart GmbH und der EUWAX Akti-

engesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Herr-

schendes Unternehmen ist die Boerse Stuttgart GmbH. Beide Gesellschaften

haben aufgrund der Regelungen des Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Ak-

tionärsrechterichtlinie (ARUG ll) in 2021 ein gemeinsames Vergütungssystem

für ihre Leitungsorgane beschlossen. Das gemeinsame Vergütungssystem, das

vom Aufsichtsrat der EUWAX am 21.04.2021 beschlossen und für die EUWAX

Aktiengesellschaft in der Hauptversammlung vom 17.06.2021 gebilligt wurde,

fand bis zum 02.04.2025 Anwendung. Fur einen Altvertrag galt bis dahin noch

das vorherige Vergütungssystem. ln 2025 wurde das gemeinsame Vergütungs-

system turnusmäßig überarbeitet und vom Aufsichtsrat der EUWAX Aktienge-

sellschaft am 03.04.2025 beschlossen. Diese wurde der ordentlichen Hauptver-

sammlung am 30.07.2025 vorgelegt und von dieser gebilligt. Das überarbeitete

Vergütungssystem findet für alle Mitglieder des Vorstandes ab 03.04.2025 An-

wendung.

Verg ütungs bestandte i le

lm Geschäftsjahr 2025 sind den Mitgliedern des Vorstands der EUWAX Aktien-

gesellschaft von dieser sowie teilweise von der Boerse Stuttgart GmbH und teil-

weise von der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. Ver-

gütungen geschuldet und gewährt worden, die aus festen und variablen Vergü-

tungsbestandteilen bestanden. Die ,,gewährte Vergütung" erfasst die den einzel-

nen Vorstandsmitgliedern im Berichtszeitraum tatsächlich zugeflossenen Vergü-

tungsbestandteile der jeweiligen Gesellschaften. Unter ,,geschuldeter Vergü-

tung" wird die jeweilige Vergütung vor Anrechnung einer weiteren Geschäftsfüh-

rertätigkeit verstanden.

1. FesteVergütungsbestandteile

ln Geschäftsjahr 2025 waren die Herren Dragan Radanovic und Dr. Manfred

Pumbo als Vorstände der EUWAX Aktiengesellschaft bestellt und für diese tätig.
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Die Vorstände der EUWAX Aktiengesellschaft haben jeweils einen Vorstands-

dienstvertrag mit der EUWAX Aktiengesellschaft abgeschlossen. Herr Radano-

vic hat daneben einen Geschäftsführerdienstvertrag mit der Boerse Stuttgart

GmbH abgeschlossen. Herr Dr. Pumbo hat parallel einen Vorstandsvertrag mit

der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. abgeschlos-

sen. Das Amt als Geschäftsführer der Boerse Stuttgart GmbH nimmt er als Kon-

zernmandat wahr. Jeder Vorstand der EUWAX Aktiengesellschaft hat aus je-

weils zwei abgeschlossenen Dienstverträgen fixe Vergütungsbestandteile in

2O2S erhalten. Von der Boerse Stuttgart GmbH und der Vereinigung Baden-

Wü rttemberg ische We rtpapierbörse e.V. wu rden Dienstwagen i n a ngemessener

Größe und Ausstattung zur Verfügung gestellt. Zudem haben die Vorstände von

der Boerse Stuttgart GmbH und derVereinigung Baden-Württembergische Wert-

papierbörse e.V. als Teil derfesten Vergütung Zuschüssezur Kranken- und Pfle-

geversicherung sowie Beiträge zum BW Versicherungsverein des Bankgewer-

bes a.G. erhalten.

2. VariableVergütungsbestandteile

lm Geschäftsjahr 2025 wurden variable Vergütungen in Form von Tantiemen für

die Erreichung der im Geschäftsjahr 2024 festgelegten Ziele gewährt. Darüber

hinaus erfolgte eine Auszahlung im Rahmen eines Leitungsorgan-Beteiligungs-

programm, das für Geschäftsleiter bestimmter Gesellschaften innerhalb der

Gruppe Börse Stuttgart in 2O2l geschaffen wurde und einen Laufzeit vom 1 . Ja-

nuar 2022 bis 31. Dezember 2024 umfasste. Die Auszahlung der 1. Tranche

erfolgte im Geschäftsjahr 2025. Die zweite Tranche wird im Geschäftsjahr 2026

ausbezahlt. lm Geschäftsjahr 2025 waren die Herren Dragan Radanovic und Dr.

Manfred Pumbo Geschäftsleiter. Die Gewährung erfolgte durch die Boerse Stutt-

gart GmbH und Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V und

fotgte für Herrn Radanovic dem vormaligen Vergütungssystem sowie für Herrn

Dr. Pumbo nach dem Vergütungssystem vom 21 .04.2021. Aus dem Dienstver-

hältnis mit der EUWAX Aktiengesellschaft wurde keine variable Vergütung ge-

währt oder geschuldet.

lm Berichtsjahrwurden keine variablen Vergütungsbestandteile zurückgefordert.

Meldungen von negativen Erfolgsbeiträgen lagen nicht vor.
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3. Maßgebliches Vergütungssystem und Anwendung der Leistungskriterien

Die Gewährung der festen Vergütung entsprach den Regelungen des gelten-

den Vergütungssystems, dort Ziff. lll.6., Ziff . |V.4., gebilligt in der Hauptver-

sammlung am 17.06.2021 sowie Aiff.4.7,5.3 des überarbeiteten und in der

Ha u ptversa mm I ung am 30. 07. 2025 gebi I I igte Verg ütungssystem'

Die Gewährung von variabler Vergütung in Form von Tantiemen erfolgte, wie

oben beschrieben, nach dem vormaligen und dem Vergütungssystem vom

21.04.2021. Den Tantiemen lagen mehrjährig bewertete Ziele und Jahresziele

zugrunde. Die Zielkategorien waren aufgegliedert in Teamziele der Geschäfts-

leitung abgestellt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen, individuelle Ziele be-

zogen auf das jeweilige Ressort eines Geschäftsleiters und Leistungs- und

Kompetenzziele zur Bewertung der Führungs-, der fachlichen, methodischen

und der strategischen Kompetenz. Es wurden finanzielle und nichtfinanzielle

Ziele ausgegeben. Die Zielkategorien wurden zueinander gewichtet, ebenso

die Einzelziele einer jeden Zielkategorie. Die jeweiligen Zielerreichungen wur-

den für die Herren Radanovic von der Gesellschafterin der Boerse Stuttgart

GmbH und für Herrn Dr. Manfred Pumbo vom Präsidialausschuss der Vereini-

gung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. festgestellt und zu den

jeweiligen Zielsetzungen in ein prozentuales Verhältnis gesetzt. Die Zielerrei-

chung wurde in einem Korridor zwischen 0% und bis zu 150o/o festgesetzt. lm

Geschäftsjahr 2025 haben die Herren Dragan Radanovic und Dr. Manfred

Pumbo bezogen auf die für 2024 gesetzten Ziele variable Vergütungen erhal-

ten.

Zudem erfolgte die Gewährung variabler Vergütung durch eine Auszahlung im

Rahmen eines Leitungsorgan-Beteiligungsprogramms. Dieses Programm ge-

währt den teilnehmenden Leitungsorganmitgliedern eine variable Vergütung,

deren Auszahlung an die Entwicklung des Unternehmenswerts der BSDH-

Gruppe geknüpft ist. Die Auszahlung erfolgt ausschließlich bei Erfüllung der in

den Planbestimmungen definierten Voraussetzungen, insbesondere bei einer

positiven Wertentwicklung der BSDH-Gruppe. Der Wert eines Beteiligungsan-

teils bestimmt sich nach dem Unternehmenswert der BSDH-Gruppe, ausge-

drückt als Marktwert des Eigenkapitals der BSDH-Gruppe zum 31. Dezember

2024. Der individuelle Auszahlungsbetrag ergibt sich aus der Multiplikation des

Werts mit der Anzahl der vom teilnehmenden Leitungsorgan erdienten Beteili-

gungsanteile zum Ablauf des 31. Dezember 2024-
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4. Förderung der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft

Die Gestaltung des am 17.06.2021 gebilligten sowie des überarbeiteten und in

der Hauptversammlung am 30.07.2025 gebilligten Vergütungssystems soll die

langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördern. Die Geschäfts- und Risi-

kostrategien der EUWAX Aktiengesellschaft und des herrschenden Unterneh-

mens basieren auf einer Analyse des Markt-, Wettbewerbs- und regulatori-

schen Umfelds der Geschäftsaktivitäten. Aus der Analyse wurden spezifische

Ziele zum Ausbau der Geschäftsfelder, zur Verbesserung der Ergebnisse und

zum Ausbau der Marktanteile abgeleitet. Diese Ziele wurden mit konkreten

Maßnahmen in den einzelnen Geschäftsbereichen unterlegt. Die Zielsetzungen

für die variablen Vergütungsbestandteile des Geschäftsjahres 2025 folgten da-

bei den Zielen der Geschäfts- und Risikostrategien.

ll. Berücksichtigung des Beschlusses der Hauptversammlung

Ein Vergütungsbericht gemäß S 162 AktG wurde erstmals für das Geschäftsjahr

2021 erstellt. In der Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft vom

gO.O7.2025 wurde der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ohne Be-

anstandungen gem. g 120a Abs. 4 AktG mit einem Abstimmungsergebnis von

97,44 % gebilligt. Aus dem Billigungsbeschluss ergaben sich keine Anforderun-

gen für den hiesigen Vergütungsbericht.

B. Vergütungen der einzelnen Vorstände

L Von der EUWAX Aktiengesellschaft und deren Konzernmutter Boerse

Stuttgart GmbH in 2025 einem Vorstandsmitglied gewährte und geschul'

dete Vergütung

lm Geschäftsjahr 2025 waren die Herren Dragan Radanovic und Dr. Manfred

Pumbo Vorstände der EUWAX Aktiengesellschaft. lhnen wurde von der EUWAX

Aktiengesellschaft im Hinblick auf ihre Vorstandstätigkeit eine feste Vergütung

gewährt. Daneben erhielte Herr Radanovic in2025 feste Vergütungsbestandteile

von der Konzernmutter Boerse Stuttgart GmbH. Von der Konzernmutter Boerse

Stuttgart GmbH erhielt Herr Radanovic im Jahr 2025 fur 2024 variable VergÜ-

tungsbestandteile. Herr Dr. Pumbo erhielt in 2025 neben den Bezügen der EU-

WAX Aktiengesellschaft feste Vergütungsbestandteile von der Vereinigung Ba-

den-Württembergische Wertpapierbörse e.V., die sich jedoch auf seine übrige

Geschäftsleitertätigkeit bezog. Herrn Dr. Pumbo wurde in 2025 variable Vergü-

tung für 2024 sowie eine Auszahlung aus dem Leitungsorgan-Beteiligungs-

progamm von der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.

gewährt. Diese variable Vergütung bezog sich auf seine gesamte Tätigkeit für
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die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und aller mit

diesem verbundenen Unternehmen, wozu auch die EUWAX Aktiengesellschaft

gehört. Die von der EUWAX Aktiengesellschaft geschuldete feste Vergütung war

jeweils auf die von der Boerse Stuttgart GmbH und derVereinigung Baden-Würt-

tembergische Wertpapierbörse e.V. geschuldete feste Vergütung anzurechnen.

Die für 2025 geschuldete fixe Bruttovergütung der Vorstände der EUWAX Akti-

engesellschaft wird wie folgt beziffert: Herr Dragan Radanovic 150.000 EUR und

Herr Dr. Manfred Pumbo 150.000 EUR.

Die gewährte und geschuldete feste sowie variable Bruttovergütung der Boerse

Stuttgart GmbH (nachfolgend ,,BSG" genannt) und der Vereinigung Baden-Würt-

tembergische Wertpapierbörse e.V. (nachfolgend ,,Vereinigung" genannt) ein-

schließlich der anzurechnenden, vorstehend aufgeführten fixen Vergütung der

EUWAX Aktiengesellschaft (nachstehend ,,EAG" genannt) stellt sich für gegen-

wärtige und frühere Mitglieder des Vorstands wie folgt dan
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Gewährte und geschuldete feste und variablo Vergütung 2025 der Von¡tände

Feste Ver-
gütung
EAG*

Feste Ver-
gütung
BSG*

Feste Ver-
gütung ge-
samt

Variable
Vergütung
BSG

Gesamtvergütung

Dragan
Radanovic 150.000,00 € 233.960,35 € 383.960,35 € 188.820,00 € 572.78A35 €

Relativer An-
teilan der
Gesamtver-
gütung

260/o 41o/o 67o/o 33o/o

Feste Ver-
gütung
EAG*

Feste Ver-
gütung Ver-
einigung*

Feste Ver-
gütung ge-
samt

Variable
Vergütung
Vereini-
gung**

Gesamtvergütung

Dr. Manfred
Pumbo 150.000,00 € 289.575,93 € 439.575,93 € 615.750,00 € 1.055.325,93 €

Relativer An-
teilan der
Gesamtver-
gütung

14 o/o 28o/o 42% 58%

Gesamtver-
gütung 300.00,00 € 523.536,28 € 823.536,28 € 804.570,00 € 1.628.106,28 €

*D¡e feste Vergütung enthält das Bruttogehalt, Dienstwagen und BW-Versorgung
**Die variable Vergüiung umfasst eine Auszahlung im Rahmen eines Leitungsorgan-Beteiligungsprogramm, ausgezahlt durch

Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.

Der für einen einzelnen Vorstand angegebene relative Anteil der festen und va-

¡ablen Vergütung bezieht sich auf dessen persönliche Gesamtvergütung. Die

Prozentangaben sind gerundet.

ll. Vergleichende Darstellung

Die nachfolgende vergleichende Darstellung bezieht sich auf die jeweilige Ge-

samtvergutung eines jeden gegenwärtigen und früheren Mitglieds des Vorstands

aus Bezügen der EUWAX Aktiengesellschaft, der Konzernmutter Boerse Stutt-

gart GmbH sowie der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse

e.v., die Alleingesellschafterin der Boerse Stuttgart GmbH ist.
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Zum Zwecke der vergleichenden Darstellung legen Vorstand und Aufsichtsrat

der EUWAX Aktiengesellschaft für den Wert des Geschäftsjahres 2025 gegen-

über dem Vorjahr den Kreis der in die vergleichende Darstellung einzubeziehen-

den Arbeitnehmer aus Gründen der Vereinfachung und der Vollständigkeit auf

alle Arbeitnehmer der EUWAX Aktiengesellschaft fest. Die Vergleichswerte für

die Jahre vor 2021wurden nicht erhoben.

Die jährlichen Veränderungen der Vorstandsvergütung für gegenwärtige und

frühere Vorstandsmitglieder, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft und der

durchschnittlichen Vergütung von Arbeitnehmern stellen sich dar wie folgt:
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Vergf etehende Darstellung der tãhrlichen Verãnderung der Vonstandsvergä'

tung

2025 ss Vj2023 ssVi 202a gsvi2022 ggVj2021 sgVi

0€-114.650 €92.472€ -490.288 €92.'192€.
Gesamtvergü
tung
Stefan Bolle

- 34.920 € 87.960€-53.654 €135.487 € 81.207 €
Gesamtvergü
tung Dragan
Radanovic

439.504 €60.975 € 6.975 €329.533 €

Gesamtvergü-
tung
Dr. Manfred
Pumbo

n.a.

909.602" €-19.253 € - 62,50324.345€n.a.
Gesamtvergü-
tung
MichaelJaeggi

0€0€-382 593 € -408.333 €141.982 €

Gesamtvergü-
tung
Alexander
Höptner

5.862.585€ 12.910.753€,6.571.r05€5.890.081€ 4.282.293€

Jahresüber-
schuss der
EUWAX AKt¡-
engesell-
schaft

127.815 €.110.265€. 114.680 €120.148 €131.175 €.

Durchschnittli-
che Vergütung
der Arbeitneh-
mer der EU-
WAX Aktien-
gesellschaft
auf Voll-
zeitäquivalenz-
basis

* Die Vorstandsvergütung umfasst eine Abfindungszahlung und eine Auszahlung im Rahmen eines

gungsprogramm, ausgezahlt durch Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.
Leitungsorgan-Beteili-

lll. Angaben zur Abweichung vom Vergütungssystem

Die variable Vergütung, die im Geschäftsjahr 2025 gewährt und geschuldet

wurde, bezieht sich auf Ziele, die für das Geschäftsjahr 2024 festgelegt wurden.

Grundlage hierfür ist das gemeinsame Vergütungssystem fürdie Leitungsorgane

der Boerse Stuttgart GmbH und der EUWAX Aktiengesellschaft, das in der
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Hauptversammlung vom 17.06.2021 gebilligt wurde und seit dem dem Ge-

schäftsjahr 2021 bis zum lnkrafttreten des in 2025 überarbeiteten Vergütungs-

systems Gültigkeit hatte.

Für Herrn Radanovic galt für die variable Vergütung das vorherige Vergütungs-

system, welches unter Ziff . A.1.3. beschrieben ist und an das der Gesellschafter

der Boerse Stuttgart GmbH im Rahmen der Festsetzung der Tantieme gebunden

war. Der Bemessung der Tantiemen für 2024liegt dabei eine retrospektive Be-

wertung der letzten drei Jahre 2022 bis 2024 zu Grunde. Es wurden jeweils jähr-

liche Teamziele, individuelle und Leistungs- und Kompetenzziele vorgegeben.

Dreijährig retrospektiv bewertet wurden die ausgegebenen Teamziele (40% Ge-

wichtung) und die Leistungs- und Kompetenzziele (20% Gewichtung). Ansons-

ten sind für die Tantieme 2024 die vormals geltenden Regelungen zur Feststel-

lung der Erreichung der Leistungskriterien zur Anwendung gekommen.

lv. Berücksichtigung des Hauptversammlungsbeschlusses

ln der Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft vom 30.07.2025

wurde der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ohne Beanstandungen

gem. g 120a Abs. 4 AktG mit einem Abstimmungsergebnis von 97,44 % gebil-

ligt. Aus dem Billigungsbeschluss der Hauptversammlung ergaben sich keine

Anforderungen für das überarbeitete Vergütungssystem für die Leitungsorgane

der Boerse Stuttgart GmbH und der EUWAX Aktiengesellschaft. Dieses wurde

turnusgemäß überarbeitet, der ordentlichen Hauptversammlung am 30.07. 2025

vorgelegt und von dieser mit einem Abstimmungsergebnis von 97,38 % gebilligt.

Maximalvergütung

Die im gebilligten Vergütungssystem vorgesehene Maximalvergütung der Vor-

standsmitglieder der EUWAX Aktiengesellschaft, die von der Gesellschaft ge-

währt wird, wurde auf EUR 600.000 festgesetzt. Tatsächlich wurden von der Ge-

sellschaft im Geschäftsjahr 2025 für den Vorstand insgesamt Vergütungen von

EUR 300.000 gewährt. Damit wurde die vorgesehene Maximalvergütung einge-

halten.

V
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c. vergütung der Aufsichtsräte der EUWAX Aktiengesellschaft

Der Aufsichtsrat der EUWAX Aktiengesellschaft ist seit der Hauptversammlung

vom 1 7.06.2021 mit Herrn Dr. Christian Ricken, Herrn Jürgen Steffan, Frau Ka-

tharina Gehra, Frau Dr. Alena Kretzberg, Frau Gabriele Ruf und Herrn Andreas

Torner besetzt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats wurden in der Hauptversamm-

lung vom 02.06.2022 erneut für fünf Jahre gewählt. lm gesamten Geschäftsjahr

2O2S war Herr Jürgen Steffan Vorsitzender des Aufsichtsrats und Herr Dr. Ri-

cken stellvertrete nd er Vorsitzend e des Aufsichtsrats'

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der EUWAX Aktiengesellschaft erhalten die

Vergütung ausweislich S I Abs. 1 der Satzung nach der Hauptversammlung,

die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vergangene Geschäftsjahr be-

schließt. lm Geschäftsjahr 2025 gewährt und geschuldet wurde seitens der EU-

WAX Aktíengesellschaft nach dieser Regelung die Vergütung derjenigen Auf-

sichtsräte, die im Geschäftsjahr 2O24 im Amt waren. Dies waren Herr Jürgen

Steffan (Vorsitzender ab 01.07.2024 und Vorsitzender des Prüfungsausschus-

ses), Herr Dr. Christian Ricken (stv. Vorsitzender ab 01 .07.2024), Frau Gab-

riele Ruf, Frau Dr. Alena Kretzberg (Mitglied im Prüfungsausschuss), Herr An-

dreas Torner (Mitglied im Prüfungsausschuss) und Frau Katharina Gehra.

Diese Aufsichtsräte haben entsprechend der Regelungen des S 9 der Satzung

in 2025 allein feste Vergütungsbestandteile erhalten. Eine variable Vergütung

ist nicht vorgesehen.

Wie in $ 9 der Satzung der EUWAX Aktiengesellschaft geregelt, beträgt die

feste Vergütung je Mitglied des Aufsichtsrats seit dem Geschäftsjahr 2023

18.000 EUR pro Jahr. Der Vorsitzende erhält zusätzlich 18.000 EUR, der stell-

vertretende Vorsitzende 9.000 EUR. Daneben erhält jedes Mitglied eines Aus-

schusses eine Vergütung in Höhe von 6.000 EUR, der Vorsitzende des Aus-

schusses 12.000 EUR.

Bis einschließlich dem Geschäftsjahr 2022 setzte sich die Vergütung aus einer

pauschalen Jahresvergütung in Höhe von 10.000 EUR und Sitzungspauscha-

len pro Sitzungstag in Höhe von 1.000 EUR zusammen. Der Vorsitzende erhielt

die doppelte Jahresvergütung und doppelte Sitzungspauschalen, der stellver-

tretende Vorsitzende insoweit jeweils das 1,5-fache. Daneben erhielt jedes Mit-

glied eines Ausschusses einen Zuschlag von 25o/o und der Vorsitzende des
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Ausschusses einen Zuschlag von 50% auf die Jahres- und Sitzungspauscha-

len.

lm Geschäftsjahr 2025 haben die folgenden gegenwärtigen und früheren Auf-

sichtsräte Gesamtvergütungen von der EUWAX Aktiengesellschaft wie folgt er-

halten:

Gewåhrte und geschutdete feste VergÍitung 2025 der Aufslchtsräte

GesamtvergütungFeste Vergütung EAG

43.500 €43.500 €
Jürgen Steffan
Vorsitzender (stv. Vorsitzender bis 30.06'24, Vor-
sitzender ab O1.07.24)

31.500 €31.500 €
Dr. Christian Ricken, stv. Vorsitzender (Vorsitzen-
der bis 30.06.24, stv. Vorsitzender ab 01'07 -24)'

Vorsitzender Prüfu ngsausschuss

18.000 €18,000 €Gabriele Ruf

24.000 €24.000 €Andreas Torner,
Mitgl ied Prüfungsausschuss

18.000 €18.000 €Katharina Gehra

24.000 €24.000 €Dr. Alena Kretzberg,
Mitglied Prüfu ngsausschuss

r59.000 €r59.000 €Gesamtvergütung
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Gewãhrte r¡nd geschtrldete feste Vergätung 2024 der Aufglchtsräte

Feste Vergütung EAG Gesamtvergütung

Jürgen Steffan
Vorsitzender (stv. Vorsitzender bis 30.06.24, Vor-
sitzender ab 01.O7.24)

43.500 € 43.500 €

Dr. Christian Ricken, stv. Vorsitzender (Vorsitzen-
der bis 30.06.24, stv. Vorsitzender ab 01 .OT .24),
Vorsitzender Prüfu ngsausschuss

31.500 € 31.500 €

Gabriele Ruf 18.000 € 18.000 €

Andreas Torner,
Mitglied Prüfu ngsausschuss

24.000 € 24.000 €

Katharina Gehra 18.000 € 18.000 €

Dr. Alena Kretzberg,
M itglied Prüfungsausschuss

24.OOO € 24.000 €

Gesamtvergütung 159.000 € r59.000 €

Die Vergütungen entsprechen den oben zitierten Regelungen der Satzung der

EUWAX Aktiengesellschaft und dem in der Hauptversammlung der EUWAX Ak-

tiengesellschaft vom 12.06.2023 gebilligten Vergütungssystem für die Aufsichts-

räte.

ln der nachfolgenden Übersicht werden die Veränderungen der Vergütung der

gegenwärtigen und früheren Aufsichtsräte der EUWAX Aktiengesellschaft, der

Ertragsentwicklung der EUWAX Aktiengesellschaft und der durchschnittlichen

Vergütung der Arbeitnehmer der EUWAX Aktiengesellschaft auf Vollzeitäquiva-

lenzbasis im Zeitraum2O2l bis 2025 dargestellt. Dabei erfolgte die Einbeziehung

der Arbeitnehmer für den Wert des Geschäftsjahres 2025 gegenüber dem Vor-

jahr im gleichen Umfang, wie bei der obigen Darstellung der vergleichenden An-

gaben zur Vergütung der gegenwärtigen und früheren Vorstände.
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Vergleichende Angaben der Vergütung der Aufsichtsräte

2025 gsVi2023 ggYi 2024 ggVj2022 ggVj2021 ggVj

n.an.a.-20.417 € -18.000 €6.417 €.

Dr. MichaelVöl-
ter,
Vorsitzender,
Mitglied Prü-
fungsausschuss
(ausgeschieden
17.06.2021)

0€-500 €1.417 €. 5.083 €1.500€

Dr. Christian Ri-
cken
Stv. Vorsitzen-
der (bis
30.06.2024 Vor-
sitzender, ab
01.07.2024 stv.
Vorsitzender

n.a.n.a.-10.000 €4.417 € -10.417 €

Dr. Christian
Holzherr,
Mitglied Prü-
fungsausschuss
(ausgeschieden
17.06.2021)

n.an.a n.a.-14.167 €-1.833 €
Thomas Munz
(ausgeschieden
20.11.2020)

n.an.a-20.083 € n.a4.083 €

Dr. Manfred
Pumbo, Vorsit-
zender Prü-
fungsausschuss
(ausgeschieden
22.11.2020)

0€7.500 €29.667 € 6.333 €n.a

Jürgen Steffan,
Vorsitzender,
Vorsitzender
Prüfungsaus-
schuss (bis
30.06.2024 stv.
Vorsitzender, ab
01 .07.2024 Yor-
sitzender)

2.000 € 0€1.000 €1.000 € -2.000 €Gabriele Ruf

1.500 € 0€8j25 €14.375 €n.a.
Andreas Torner,
Mitglied Prü-
fungsausschuss

0€7.167 € 2.000 €8.833 €n.a.Katharina Gehra
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Dr. Alena Kretz-
berg, Mitglied
Prüfungsaus-
schuss

n.a 11.O42€ 11.458 €. 1.500 € 0€

Summe Verän-
derung ggn.
Vorjahr

15.583 € -1.749€ 11.166 € r4.000 € 0€

Jahresüber-
schuss der EU-
WAX Aktienge-
sellschaft (vor
GAV)

5.890.081 € 4.282.293€ 6.571.105 € 5.862.585 €
12.910.753

€

Durchschnittli-
che Vergütung
der Arbeitneh-
mer der EU-
WAX Aktienge-
sellschaft auf
Vollzeitäquiva-
lenzbasis

131.175€. 120.148€ 110.265 € r14.680 € 127.815 €,

EUWAX Aktiengesel lschaft

Dragan Radanovic

Vorstand (Vorsitzender)

Für den Aufsichtsrat

Jürge

Dr. Oliver Vins

Vorstand

ü V,,

Vorsitzender

n
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beru�ichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verp�ich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	Mitwirkungsp�ichten	des	Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung �nden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	Weitergabe	einer	beru�ichen	Äußerung	des	Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beru�icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verp�ichtet.
(2) Die Verwendung beru�icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) O*enbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beru�ichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beru�ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	Schweigep�icht	gegenüber	Dritten,	Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verp�ichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigep�icht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
�ndet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzp�icht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen,	Wirtschaftsprüfer	und	 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen P�ichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betre�enden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
P�ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer P�ichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
P�ichtverletzung, wenn die betre�enden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzp�icht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	Ergänzende	Bestimmungen	für	Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Ö�entlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	Ergänzende	Bestimmungen	für	Hilfeleistung	in	Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche verö�entlichte Rechtsprechung und Verwaltungsau�assung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
p�ichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	Anzuwendendes	Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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